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Nicht Alles dreht sich um Corona 
 

Hygieneschutzmaßnahmen 
 

der Bundespräsident unterzeichnete am 18.11.2020 das 

1. Infektionsschutzgesetz 
Änderung: 

Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite. 

Auszug aus dem Gesetz 
 

„§ 28a  
Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 
(1). Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 können im 
Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für die Dauer der Feststel-
lung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
durch den Deutschen Bundestag neben den in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 genann-
ten insbesondere auch sein 
... 
9. Betriebs- oder Gewerbeuntersagungen oder Schließung von Einzel- oder Groß-
handel oder Beschränkungen und Auflagen für Betriebe, Gewerbe, Einzel- und 
Großhandel,[…]“ 
 
In der Gesetzesbegründung zur Nummer 9 (BT-Drs 19/23944, S. 33) heißt es: 
 
„Dienstleistungen sind ggf. zu verbieten, wenn es typischerweise zu einem engen 
körperlichen Kontakt während einer nicht unerheblichen Zeitspanne zwischen 
dem Dienstleistenden und dem Kunden bzw. der Kundin kommt. Das gilt bei-
spielsweise für Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- oder Piercing-Studios 
und ähnliche Betriebe. Gerade bei körpernahen Dienstleistungen besteht ein er-
höhtes Infektionsrisiko, das minimiert werden sollte. Soweit jedoch andere hoch-
rangige Schutzgüter, wie die Gesunderhaltung oder Rehabilitation z. B. bei 
Physio-, Ergo- und Logotherapien, bei der Dienstleistung im Vordergrund stehen, 
sind strenge Schutz- und Hygienekonzepte vorzugswürdig.“ 
 
Dieser Absatz erkennt die Rehabilitation als ein dem „Schutz der Bevölkerung vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ (BT-Drs 19/23944, S. 21) 
gleichrangiges Schutzgut an. 

 
2. Auswirkungen auf Bayern 

„Voraussetzung für die Durchführung von Rehasport auch in Gruppen ist die medi-
zinische Notwendigkeit, welche durch die Verordnung eines Arztes nachgewiesen 
wird. Die einzuhaltenden Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 der 8. BaylfSMV bezie-
hen sich auf die Einhaltung des Abstandsgebots zwischen den Teilnehmern, der 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_8-12?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Maskenpflicht für Personal und Teilnehmer und dem Entfallen der Maskenpflicht, 
wenn es die Art der Aktivität nicht zulässt. Der Rehasport kann auch in Räumen 
durchgeführt werden, die keine Praxis im eigentlichen Sinne darstellen und auch 
nicht an eine solche direkt angebunden sind.“ (BAYERN (rehasport-deutschland.blog)) 

3. Empfehlung des BVS-Bayern 
 

Der BVS-Bayern empfiehlt aufgrund der hohen 
Infektionszahlen den Rehasport einzustellen. 

Reha-Sport 
1. Anerkennung von Schwerstbehinderten 

Dank dem Einsatz unseres Geschäftsführers Jamil Sahhar und dem langjährigen 
Bemühen des ehemalige Vizepräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Kemmler ist es end-
lich gelungen, dass auch in Bayern, neben psychischen Erkrankungen jetzt auch 
die Indikation Schwerstbehinderung im Rehasport anerkannt wird.  
 
Die Nr. 10.1 in der Rahmenvereinbarung wurde wie folgt geändert: 
 

10 Übungsgruppen für Rehabilitationssport, Dauer der 
Übungseinheiten 
 
10.1 
Beim Rehabilitationssport beträgt die maximale Teilnehmerzahl ei-
ner Übungsveranstaltung grundsätzlich 15 Teilnehmer/-innen je 
Übungsleiter/-in. Bei Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
ist die Zahl der Teilnehmerinnen einer Übungsveranstaltung auf 12 
begrenzt. Geringfügige Überschreitungen sind in Ausnahmefällen 
zulässig und gegenüber den Rehabilitationsträgern zu begründen. 
 
Bei der Durchführung von Rehabilitationssport in Herzgruppen be-
stimmt der/die betreuende Ärzte/Ärztin die Teilnehmerzahl, die 
nicht größer als 20 sein darf.  
 
Sofern Menschen mit Blindheit, Doppelamputation, Hirnverletzung, 
behinderte Menschen mit schweren Lähmungen oder andere 
schwerstbehinderte Menschen Rehabilitationssport in spezi-
fischen Übungsgruppen durchführen, sollen diesen nicht mehr als 
7 Teilnehmer/-innen angehören. 

 

https://www.bar-frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/_publikationen/reha_vereinbarun-
gen/pdfs/Rahmenvereinbarung_Rehasport_2011.pdf  

2. Vergütungssätze 
Die Vergütungssätze für Reha-Sport wurden angehoben.  
 
Das Angebot der Primärkassen an BVS und LAG hat eine Laufzeit vom 01.01.2021 – 
31.12.2021 und sieht wie folgt aus: 
 

https://www.rehasport-deutschland.blog/component/k2/itemlist/tag/BAYERN.html
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.bar%2dfrankfurt.de%2ffileadmin%2fdateiliste%2f%5fpublikationen%2freha%5fvereinbarungen%2fpdfs%2fRahmenvereinbarung%5fRehasport%5f2011.pdf&umid=1aa9c4f4-d7a4-4566-b988-4e2c8af54306&auth=d7edc3b0e6ebb759e5d3d0030c7a44b16ba3964a-6485363f6814aa19dc8845811c2f205b6a54b93b
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.bar%2dfrankfurt.de%2ffileadmin%2fdateiliste%2f%5fpublikationen%2freha%5fvereinbarungen%2fpdfs%2fRahmenvereinbarung%5fRehasport%5f2011.pdf&umid=1aa9c4f4-d7a4-4566-b988-4e2c8af54306&auth=d7edc3b0e6ebb759e5d3d0030c7a44b16ba3964a-6485363f6814aa19dc8845811c2f205b6a54b93b
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  APN 
Aktuelle Ver-

gütung 

Bundesdurch-
schnitt 
(lt. BVS) 

Angebot an 
BVS,LAG 

Allgemeiner Rehabilitationssport 604503 5,45 € 5,68 € 5,70 € 
Spezifische Übungsgruppe für 
schwerstbehinderte Erwachsene 604507 7,50 € 10,90 € 10,00 € 

Reha-Sport im Wasser 604509 7,25 € 7,47 € 7,60 € 
Übungen zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins 604510 8,50 € 7,82 € 8,90 € 

Herzsport 604504 8,50 €   8,90 € 
Kinder Herzsport 604508 10,50 €   11,00 € 
RS bei Herzinsuffizienz  604514 ./.   12,50 €  

 

In eigener Sache 
Auch für nächstes Jahr haben wir wieder viel geplant.  

– Unser Sportwart freut sich über rege Teilnahme bei Wettkämpfen, 
Wandertagen und sonstigen Events.  

– In der Kasse des Reha-Beauftragten sind wieder 500,00 € einge-
stellt, die er gerne für Reha-Veranstaltungen an Vereine überreicht.  

– Der Jugendbeauftragte ist wieder mit viel Engagement unterwegs 
und sucht Mitmach-Vereine. 
 

 
 
Zum Jahresende: 
vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Handeln, 
die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit im ver-
gangenen Jahr der Einschränkungen.  
Danke für das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Wahl der 
Bezirksvorstandschaft erneut entgegengebracht haben. 
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes, besseres Neues Jahr in 
Gesundheit mit vielen, guten Veranstaltungen. 
 
 

 
 
 
 
____________     ____________________     _________________   ___________________  
Frank Reinel  Dieter Menzel  Josef Pohl                 Dr. med. Gerhard Zahner 

Bezirksvorsitzender  stellv. Bezirksvorsitzender  Bezirks-Sportwart     Bezirkssportarzt 
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